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Ernst Rudolf,
SMcr iler 1797 rrlosrlmwn Eiclrstüätiscllcn Srmwlle»

geb. 13. Juli 1694 auf Neuhaus, ff 26. Dez. 1736 zu Ober-Mössing (des 1717 ff

Christian Ludwig v. E. und der 1720 ff Eleanare Sophie geb. v. Wcrthcrn 8r Sohn),

zuerst bis 1718 fürstl. nassau - dillenb. Kaminerjunker, dann fürstbisch, eichst. Ober-

Stallmeister. Bei der brüderl. Theilung erhielt E. R. das Rittergut Neu Haus,

welches er 30. Januar 1721 an seinen Bruder Anton Gottlob cedirte; sein Lehnstainm

von 6000 Mfl. blieb aber auf Neuhaus stehen.

Venn, im Januar 1719 zu Höchst mit Maria Antonetta Aarolina (geb.

29. Juni 1693, ff 15. März 1765 zu Eichstädt), des Philipp Adama Freiherrn

v. Dicnhenn, kurmainz. Geh. Raths und Ober-Amtmanns zu Höchst und Hochheim,

und der Anna Magdalena geb. Freiin Knebelt von Katzenellenbogen Tochter. Der

zwischen den Brautleuten abgeschlossene Ehevertrag lautet:
Nr. 319.

Kund und offenbar seie männiglich mit diesem Briefe, das; heut zu End gemeldeten

clulo förderst Gott dem Allmächtigen zu Ehren, Fortpflanzung seiner christlichen Kirche,

auch menschlichen Geschlechts und guter Freundschaft eine Beredung der heiligen Ehe

beschlossen worden zwischen dem Reichsfrei Hochwohlgebornen Herrn lAmst Uuclolpli

Freiherrn von Gl»erstcin, des weiland Reichsfrei Hochwohlgebornen Herrn Elnisliun

ImärviAs Freiherrn von Eberstein, und der Reichsfrei Wohlgebornen Frau Moonoru

Lopirin Freiin von Eberstein, geborenen Freiin von ^VortRsr, eheleiblichem Sohn, an

einem Theile, sodann der Reichfrei Wohlgebornen Fräulein Zluiin ^utouettu (Arvliiiu

Freiin von vioiilieiiii, des Reichsfrei Wohlgebornen Herrn Ullilipp Frei¬

herrn von Oisiilmiin und der Reichsfrei Wohlgebornen Frauen ^nnu NggUulönu

Freiin Xirsbll von LR?6nellonl)0A'sii ehelicher Tochter, am andern Theile, und zwar

mit vorgeholtem Rath und Beliebung beiderseits Eltern und Freundschaft, wie solches

alles des mehrern folgends und zu Ende gemeldt ist.

Erstlich will wohlermeldter Herr Ernst Rudolph Freiherr von Eberstein wohl-

gcdachte Fräulein Nuriu ^.ntonkUu Eurolins. Freiin von Uionllsim zu heiliger Ehe

und seiner Ehe-Gemahlin, und sie hinwiederum obgemeldten Herrn Ernst Rudolph

von Eberstein zu ihrem Herrn und Ehe-Gemahl nehmen und haben, gleichwie eines

dem andern aus freiem guten Willen mit gegebener Handtreu angelobet und versprochen

hat, einander ehrlich und getreulich zu lieben und zu meinen, wie es Gott gefällig

und christlichen Eheleuten wohlanstehet, solches auch durch priesterliche Eopnlution und

Louoäietücm vollziehen und bestätigen zu lassen, darauf

2. wohlgedachter Herr Ullilipp ^.äum Freiherr von Oienlleiw freundlich be¬

williget, wohlgemeldter seiner Fräulein Tochter Uariu ^.nlonsllu Eurolllm von

Oionllöim zu einem rechten Heiraths-Gut und Aussteuren 3000 Gulden Rheinisch

Haupt-Guts, und zwar 1500 fl. zum Anstehen ihres künftigen Geinahls nach Sachsen-

Recht binnen Jahr und Tag zu inlsrirenden Holls und 1500 fl. zu besonstigem

Mitgut und Abfindung, jeden zu 15 Batzen oder 60 Tr. Rheinischer Währung ge¬

rechnet, an guter gangbarer Münze zu geben, weilen aber bishero ausgestandenen

großen Krieges und dahero noch immer fort dringend beschwerlicher Zeiten die Haupt-

Lummu der 3000 fl. sogleich abzulegen nicht wohl thunlich, so hat sich wohlgedachter

Herr Ullilipp ^.clum von Uionlloiin dahin erkläret, sich aufs äußerste zu bemühen,

solche 3000 fl. binnen Jahr und Tag anzuschaffen und abzutragen, inmmittelst aber

diese 3000 fl. als seiner Fmulein Tochter Aussteuer auf alle seine Güter oder deren

Renten und Gefälle ohne Unterschied, wo dieselben gelegen, anzutreffen oder worin sie

bestehen, doch auf mehr nicht als so viel hierzu von Nöthen kraft dieses ausdrücklichen

zu versichern, wie dann diese davor zur wahren U^pollloe sul> Elnusuls. eonslitmli

possossorii ut. pualo stksalivo hiermit gestellet sein und hoffen sollen, um sich allen¬

falls daran zu erholen. Jnmittelst aber verspricht Herr von Uieulloira nach Ver¬

fließung des ersten Jahres, als in welchem kein Inlorosso nach hiesigem Landes-Brauch
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davon gegeben zu werden pflegen, und dafern binnen solchem Jahr die Haupt-8umma
nicht abgetragen sein sollte, solche 3000 fl. seiner Fräulein Tochter mit 5 pro Lanka
jährlich richtig zu verpansianiren, wobei dann

3. Fräulein Naria Laroiina mit ehrlicher adeliger Kleidung und Geschmuck, wie

sich nach ihrem Stand und Ehren gebühret, zu ihrer hochzeitlichen Daskivikask ver¬

sehen und also damit ausgefertigt werden soll, dergestalt, daß mit abgedachtem Heiraths-

Gut und der deswegen obbeschriebenen Versicherung, nicht weniger der jetzigen Ver¬

sicherung standmäßiger Kleidung und Zugehör sie Fräulein Laroiina wohlzufrieden,
daß selbe dankbarlich angenommen, und dagegen

4. nach löblichem Ritterschafts - Herkommen, auch wie solches vermöge der bei

dein Stamm von Dianlmim vorhandenen uralten väterlichen Disposikionan aufgerich¬

teter und avulirinirtar paekcmnm Damiiiaa geordnet und von undenklichen Jahren

her alzsevviret worden, mit Vorwissen und Bewilligung vorerwähnten Herrn Ernst

Rudolph von Eberstcin ihres künftigen Ehegcmahls vor dem ehelichen Beilager in der

besten und beständigsten Form Rechtens, ivie solches von Rechts und irgender Gewohn¬

heit hergebe, am kräftigsten geschehen soll, kann oder mag, eine gebührliche eidl. Ver¬

zicht thun soll auf alle väterliche und mütterliche, auch brüderliche und schwesterliche

Erb- und Erbfälle, was etivan künftig ab inksskako erlediget werden möchte, so lang

Mannsstamm von ihrem Herrn Vater Dinlipp ^.clam von Disnllaim herrührend vor¬

handen, und also alle Gerechtigkeit, so sie daran zu haben, und zu erlangen vermeinte,

dem nächsten Erben männlichen Geschlechts von diesem Dianlmiimschen Stamme zum

Besten ohne Anspruch lassen, jedoch axprasss vorbehaltlich, daß, wann ein oder der

andere, denen ältern Geschwistern und Anverwandten ihr etwas sx aeguisikis oder

Errungenen, so nicht den Stamm aKioiret, durch eine ksstamankliche oder andere

Disposition oder Donation vermachen oder IsA'iren wollte, solches freistehen, ohn-

benommen und ohnbeschränkt sein solle. Nicht weniger ihr, ihrer Kinder und Nach¬

kommen Recht auf den Fall, wann, da Gott vor seie, der ganze männliche Dionlloim'sche

Stamm verlöschen sollte, ganz ohnbeschadet, alles nach mehreren Inhalt der hierüber

aufgerichteten nonuneiations notui und Verzicht-Briefs, so von ihren: künftigen Ehe-

Herrn mit besiegelt und unterschrieben zurück gegeben werden solle, welches alles dann

wohlgedachter Herr Ernst Rudolph von Eberstein nebst gedachter Fräulein mit freund¬

lichen: Willen und Gefallen angenommen und nicht weniger als andere in dieser Heiraths-

Verschreibung gemeldte Dnneto adlig zu halten versprochen. Dahingegen hat

5. wohlgedachter Herr Ernst Rudolph von Eberstein versprochen, verwilliget und

zugesagt, abgedachtes Heiraths-Gut und Mitgift mit 3000 fl. gleicher Währung als

1500 fl. Gegenvermächtnis und 1500 fl. Wiederlage wegen der sonstigen Mitgift zu

widerlegen, da benebst auch

6. mehrgedachter seine künftige Ehe-Gemahlin gleich nach beschehencn: Beilager

mit 500 fl. Haupt-Gelds vorgesetzter Währung adeligen: Gebrauch nach zu beschenken

und zu verehren, mit welcher Morgengabc die Fräulein Carolins von Disulloim nach ihren:

Willen und Belieben zu handeln, zu thun und zu lassen, Macht haben soll; inmaßen aber

7. der Herr Bräutigam dermalen keine eigenen und liegenden Güter in brüderlicher

Theilung bekommen, sondern erst dereinst nach dessen Frau Mutter in Gottes Hand stehenden:

Ableben das freiadelige Ebersteinische Stamm- und Ritter-Gut Neuhaus, welches selbiger

von ihnie und seinen Herren Brüdern zun: Wittumb ack ckiss vikas eingeräumt ist, zu

gewarten, inmittelst aber seine Erbparkion von seinen Herren Brüdern verpausionirt hat,

als ist hierdurch exprsssa paeiseiret, daß dessen künftige Gemahlin Fräulein Lanolins

von Disnbsiin vor diese sämtlichen Haupt-8n:ninsn a 6500 rheinische sl. als 3000 fl.,

so sie ob sxprimirtermaßen ihren: Gemahl zubringet, 3000 fl. ihr dagegen von selbigen:

gemachten Niederlagen und 500 fl. Morgengabe dessen sreiadelige ihme ietzo in der

brüderlichen Theilung zugesallendc Renten untcrpsäi:dlich enin Lonskiknko posssssorio ack

ckieka Lunnnan: hiemit und in kraft Dieses verschrieben sein, hinkünftig aber, wann

er zu den: Besitz des Guts Neuhaus gelanget, darauf versichert, und so dann des Ends

und zu mehrer Versicherung auch der erfordert. Lehn-Herrn-Lonssns, inzwischen aber
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seiner Herren Gebrüderen Einwilligung förderst beigebracht und in deren Namen in¬

mittelst von dein ältesten unterschrieben werden solle, dergestalt, daß auf künftigen des

Herrn Bräutigams Todesfall, welches Gott noch lang verhüten wolle, die jetzige Fräu¬

lein tlaroline von vienbeim von wegen den vorgeschriebenen Haupt-Lumman als zu¬

sammen 6500 sl, wann sie anders ihre versprochene 3000 fl. wirklich eingebracht, wo¬

von, weilen die Herren Gebrüdere sich mit einander dahin verglichen, daß keiner dem

andern mehr als 1000 Thlr. als Ehegeld der nach Sachsen-Recht davon skudlirten

gedoppelten ?simion ü 10 pro Esnko halber einnehmen und ihrer Weiber übriges

Zubringen nur als paruplmrnai auf die Güter versichert werdeu sollen, 1500 fl. als

ein wahres Ehegcld und ckos, die übrigen 1500 aber obberührtermaßen als ein zuge¬

brachtes Gut und Aussteuer eonsicloriret werden, jedoch sxprosso paeisoiret worden,

daß diese 1500 fl. ebner Gestalt, als die 1500 fl. dos oder Ehegeld, das Privilegium

mit beschweret und beschuldet werden zu können, und der priorilast halber vor allen

andern Ereäiloreu, und sonst, es heiße wie es wolle, genießen und haben solle, außer

daß es nur mit 5 pro osuko, und nicht mit 10 pro esuto verpensioniret wird, zu

ihrem Unterhalt alle und eines jeden Jahrs 500 rheinische fl. jährlichen haben, und

zwar wann ihr Herr Bräutigam nach der Frau Mutter Gnad. Tod zum Besitz des

ihm kraft Vergleichs und Theilung zugekommenen Gutes UenhiNtS, hinkünftig kommen

solle, diese 500 sl. rheinisch aus diesem ihr deshalb ietzo verschriebenen Guts entweder

selbst nutzen, genießen und gebrauchen können, oder ihr von dessen Herren Brüdern

von denen bei selbigen stehen habenden Eupituliou aus denen selbigen, wohin sie will,

ohne ihre, sondern auf seiner Kinder oder Gebrüdern und der Lehns-Folger Kosten und

Gefahr, so lang sie lebt und den Witben-Stnhl nicht verrücket, ausbezahlet werden

müssen; sollte

8. sie, die sothane Fr. Witwe, aber zur andern Ehe schreiten und die 3000 fl.

wären wirklich eingebracht und bezahlt, hat dieselbe entweder samt denen 3000 fl. Wieder¬

lage und 500 fl. Morgengab ihres künftigen Eheherrn Kinder oder Brüdern binnen

Jahr und Tag aufzukündigen, auf welchen Fall diese ihr dann 6500 fl. zusammen

von äuko der Aufkündigung an binnen Jahr und Tag bnar zu bezahlen schuldig sein,

und hören sodann die jährlichen 500 sl. rheinisch ?on8ion gänzlich auf und osssiren

völlig, dafern aber ihr gefallen sollte, diese 6000 fl. ferners in ihres Gemahls Kinder

oder Brüder Güter stehen zu lassen, werden ihr dagegen von Zeit der vollzognen andern

Ehe an mehr nicht als 325 fl. rheinisch jährlich aus selbigen auf beschriebene Weise

bezahlt, wobei auch zu gedenken, daß so sie im Fall zur zweiten Ehe schreiten sollte

und es mären noch Kinder der ersten Ehe vorhanden, nach ihrem Tod diesen billig

zum voraus die von ihrem seligen Vater herkommenden 3500 fl. samt demjenigen,

was sie nach jetzigem Herrn Bräutigams Todesfall, entweder an Gerade und Mußtheil,

oder an der Errungenschaft zur Hälfte, nachdem? sie eins von beiden binnen denen ge¬

setzten 4 Wochen nach jetzigem Herrn Bräutigams Hintritt auserwählen wird, bekommen

hat, verbleibet; zu dein Übrigen aber gehen sie mit denen Kindern anderer Ehe zu

gleichen Theilen, auch verspricht

9. Hochgedachter Herr Bräutigam, wann er nach seinem Tod ein mehreres Ver¬

mögen als ietzo wirklich varhanden, entweder durch Selbsterwerb oder Ererbung hinter¬

ließe, daß seine Lehns-Erben und Folgere wohlgedachter Fräulein Euroling, mit einein

mehreren Wittumb versehen sollten, auf Maß er sich mit selbigem deshalben setzen will

und wird; wäre es aber

10. Sache, daß vor solchem künftigen Fall die versprochenen 3000 fl. Mitgift

wider Verhoffen entweder ganz nicht eingebracht worden, oder nur die Hälfte bezahlt

wären, soll es bei ihr Fräulein Earoliim stehen, dasselbe entweder sodann nach binnen

3 Monat darnach einzubringen und vorgedachten völligen jährlichen Gehalt zu genießen,

oder sich, dasselbe an denen vorermeldten jährlichen Gehalt verschriebenen 500 fl., wann

gar nichts eingebracht, mit 225 fl.; wären aber nur 1500 fl. ins Lehn wirklichen be¬

zahlt, mit 100 fl. abkürzen und abziehen zu lassen, wie ihr das gefallen und erwählen

würde, da sichs auch



— 463 —

11. welches Gott gnädig verhüten wolle, über kurz oder lang also zutragen
würde, daß Wohlgemeldter Herr Ernst Rudolph Freiherr von Eberstein mit Tod

abginge, und nicht eheliche Erben, so von ihrer beider Leiber geboren, vorhanden, so

solle ihr der sothanen Frau Witbe freistehen, binnen 4 Wochen sich anzuerklären, ob

sie nach der dnrch Sachsen Recht denen Witben zu gut ausgemachter und gebräuchlicher

Gerade und Mußtheil greifen, oder aber die Hälfte der Errungenschaft erwählen wollte;

wählet sie die Gerade und Mußtheil, so fällt sodann alle praeleiiÄon auf die Hälfte

der Errungenschaft gänzlich hinweg gleichwie wenn sie zur solchen halben Errungenschaft

greiften sollte, sie alsdann im Geringsten keine Gerade noch Mußtheil zu fordern hat,

sondern sich mit Einem von Beiden, welches sie auflöset, lediglich begnügen muß, aber

dieses soll ihr folgen und werden vom Tag des Falls nicht nur jährlich und eines

jeden JahrS, so lange sie lebt, die 500 fl., so ihr obstehendermaßen nach allen Um¬

ständen verschrieben seind, sondern auch all ihr eigen hero ererbtes und zugebrachtes
Gut, Kleider, Kleinodien und Geschmuck, auch nachdeme sie erwählen wird, entweder

die Gerade oder Mußtheil, oder cköäueko usus ulisno, als ohne welches keine Errungen¬

schaft zu äktkvminii-en, und zu achten ist, der halbe Theil aller instehender ehe gewonnener

und errungenen Nodilien und erblichen Gütern, so viel deren nämlich von beiden Ehe¬
leuten erkauft, bezahlt oder sonsten an sich gebracht worden; die Lehn-Güter aber, und

was er von seiner ?umikis irgend ererbet hat, ingleichen Heergeräth verbleiben der

Eberstein'schen ?amikiö, und mit kussiv-Schulden ftoll die Fräulein Eurolüm durchaus

nichts und in keinem Fall was zu thun haben. Über alles Obgemeldte will

12. er, Herr von Eberstein, auf den Fall, da nämlich keine Kinder vorhanden,

durch eine kö8kg.msnkliche äispositüon sie Fräulein Euroking. noch absonderlich bedenken

und versichern und sich deshalben mit seinen Herrn Lehns-Folgern vorendhero setzen
und vergleichen, und wann

13. gemeldte Fräulein Es-volina, nach ihres künftigen Ehe-Herrn Absterbens auch
alz inköstato mit Tod abgehen würde, und von ihren beiden Leiber keine Kinder vor¬

handen, alsdann soll alles vorgemeldt zugebrachtes Heirathsgut, Wiederlage und

Morgengab, zusammen ü 6500 fl. Haupt-Geld, Kleider, Kleinodien und Geschmuck,

auch was sonsten von ihrer Seiten dahin kommen, von ihr ererbt, oder zugesallen und

eingebracht worden, samt dem halben Theil, so sie von den währender ihrer Ehe mit

einander errungen, oder aber nachdeme sie erwählet hat, an deren Statt ein Gerade

und Mußtheil bekommen, hinter sich auf ihre nächste Erben fallen, wie dann

14. auch ferners auf den FcU, daß sie beide künftige Ehe-Leute Kinder mit ein¬

ander (welches der Allerhöchste verleihen wolle) gewinnen, und dann er, Ernst Rudolph

von Eberstein, vor Wohlgedachter seiner Ehe-Gemahlin mit Tod abginge, ein oder mehr

Kinder hinterlassend, so soll sie Fräulein LAvoliim, so lange sie ihren Witben-Stand

nicht verrücket, als Mutter und Mitvormünderin bei denen Kindern sitzen bleiben, alles

mit Zuziehung, Einwilligung und Genehmhaltung eines der nächsten Lehns-Folgern,

oder wen Herr Bräutigam in seinem Nastumönl als solchen benamet, als des Haupt

und Mitvormündcrs; Es seie Lehn oder eigen, und was sie beide zusammen gebracht,

genießen, nutzen und gebrauchen, alle Güter und Häuser in wesentlichem Bau und

Besserung erhalten, alle Renten, Zinsen und Gefälle auch Gerechtsame fleißig beobachten

lassen, ihren Kindern zum Nützlichsten und Besten vorstehen, dieselbe, wann es Söhne,

auf Ünivki'sikülen und Reisen nothdürftig und standmäßig halten und selbigen die

Güter nicht ehender, als bis sie zur Äajoroimitüt, gelangen, zwar ohne Rechnung,

jedoch auch ohne alle zeit ihrer uckminislrution gemachte Schulden abtreten solle. Es wäre

dann, daß die rsvannen zu ihren Ltnckisn und Reisen nicht hingelanget und sie zu dem Ende

mit Zuziehen des Herrn Haupt-Vormunders und nächsten Lehns-Folgers etwas dazu erborget

und aufgenommen hätte, allerseits Kinder, männlich und weiblichen Geschlechts nach Ge¬

legenheit" mit Rath beiderseits Freundschaft versorgen, verheirathen und aussteuern, auch

alles dasjenige thun, was einer getreuen Mutter und Vormünderin gegen ihre Kinder wohl

geziemet und gebühret, doch daß sie alle wichtigen Sachen mit Rath der Lehns-Folger

und der ihr zugeordneten Vormunden bedenken, handeln und verrichten solle, wo aber
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15. ihr, Fräulein Lanolins., nicht beliebig und bequem sein würde, bei denen

Kindern zu bleiben, soll ihr in diesem IM alsdann alles dasjenige werden, was und

wie solches auf den Fall, da keine ehelichen Kinder von ihrer beiden Leiber geboren

vorhanden wären, obbeschrieben, sie mag alsdann aus ihren: Witben-Stand und zu einer

andern Ehe treten oder nicht, alles auf Art und Maß, als im Vorigen bei jedem Fall

axprimiret; wäre es aber Sache, daß vorbemeldte Fräulein vor ihrem Ehgemahl (welches

Gott verhüten wolle) ohne Lesksinsnl mit Tod abginge, so solle alsdann ihine Herr

Ernst Rudolph von Eberstein die 3000 fl., so sie Fräulein Lsvolins ihme zugebracht,

samt denen 500 fl. Morgengabe, und alles, was sie während der Ehe ererbt und er¬

rungen helfen, eigenthümlich verbleiben, jedoch daß im Fall Kinder von ihrer beider

Leiber ehelichen geboren, vorhanden, Er die Kinder als ein getreuer Vater ehrlich und

zu allen Tugenden auferziehen, in ihrem vollkommenen Alter mit Rath und That beider¬

seits Freundschaft bestatten helfen, und all dasjenige thun, was einem getreuen Vater

gebühret. Wäre es aber Sache, daß Er, Herr Ernst Rudolph, Freiherr von Eberstein,

folgends zur andern Ehe schreiten und Kinder darinnen erzeugen würde, so sollte es

vorgedachter Herr Ernst Rudolph von Eberstein mit Fräulein Lsrolins erzeugte Kinder

ihr mütterlich Gut an 3500 fl. und die Hälfte alles bis zu deren Tod Errungenen

zum voraus haben, und dann im Väterlichen mit ihren Gebrüdern oder Geschwistern,

so in folgender Ehe erzeuget, in gleiche Theile gehen, und ausgesteuret werden. Und

dieweilen wohlgedachter Herr Ernst Rudolph, Freiherr von Eberstein, evangeltfcher,

sie, Fräulein Nsris Lsrolins, aber der cmtliolLelwn kelixion ist, so hat wohlgedachter

ihr künftiger Ehegemahl sie, Fräulein Lsrolins, versichert, sie alle und jederzeit der

Ualiß-ion halber ganz ohnangefochten zu lassen, und seine Sache dahin zu richten, daß

die beide künftige Eheleute, wo nicht alle, doch die meiste Zeit an eatliolischen Orten

ihr häusliches Wesen zu halten, so fort die Fräulein, wo sie auch ist, ihren esklrolischen

Gottes-Dienst ohne seine Hinderung abwarten und beiwohnen können. Zur Urkund

dessen ist dieser HeirathsMolnl auch von beiderseits anwesenden hochadeligen Freund¬

schaften unterschrieben und mit deren angebvrnem Petschaft bekräftiget worden. So ge¬

schehen Uöellsft den 9. llsn. 1719.

iL. 8.) Ernst Mttloflill Frriberr von Oberstem.

(L. 8.) Zlari« iLiitollette Lanolin« von Uieiilieiiu.

(U. 8.) 1'Iiilipp .4ÜSIHS Freiberr von Menbeim.

(L. 8.) Lrnst Lnielllivli Gent von Eberstein.

(L. 8.) >VoI1 Uiotl'ielr Freiberr von Eberstein.

(L. 8.) Lanl Freiberr von Eberstein.

(L. 8.) Lnton Kottlvb Freiberr von Eberstein.

(L. 8.) LlliLtisn VVillwIin Freiberr von Gbcrsteiu.

(L. 8.) >VilIwim Freiberr von Eberstei».

(L. 8.) LIeonois 8opbia Freiin von Oberstem geborene Freiin

von Mertber», Witbe in Vormundschaft meines ab¬

stehenden unmündigen Sohns Wilboliu Freiberrn von
Eberstei».

Nr. 320. Mevers Krn. Höer-Stallmeisters und seiner Gemahlin wegen deren
Khestiftung ü. ä. Kochst, den 9. Januar 1719.

Nachdeme mein herzgeliebter Bruder Herr Ernst Friedrich, des heiligen römi¬

schen Reichs Graf von Eberstein, mir auf mein bittliches Ansuchen die Freundschaft

und Liebe gethan und meine Ehestiftung auf Maße, wie sie dermalen eingerichtet ist,

da sie nicht anders eingegangen und angenommen werden wollen, um zur Endschaft

der Sache und Schluß der Heirath zu gelangen, nicht allein vor sich mit unterschrieben,

sondern auch unserer übrigen Brüder gleichmäßig Unterschrift und Einwilligung in solche

Ehestiftung, und sonderlich den darin enthaltenen siebenten punet, Zmsvsutivkl hat darbei

aber des mehrern mir rsmonskriret, welchergestalt alles solches und die darin zun:

Witthum verschriebenen 500 rheinische Gülden in mehrers erforderten, als bei Auf-
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rechtverbleibung unseres ohnwiderruflich ausgemachten Lehnstanunes aus meinem jetzigen
Vennögen vorhanden und thulich sei, und er dannenhero selbst davon Verdruß und

Nachtheil vor sich haben und man den Zuschuß kraft der gethanen Elnuranti« von ihm

praskonckiren dürfe, welches ich auch selbst also befunden und genugsam verstanden

habe. Als roversire ich mich hiermit vor mich, meine Erben und Erbnehmen snd

potllsen bonorum ausdrücklich und wohlbedächtig, obbenamten meinen Herzgeliebtesten

Bruder wegen dieser Unterschrift und Etnnrnntüe solcher meiner Ehestiftung allenthalben

schadlos zu halten und gegen alle Ansprüche und Anforderungen auch männiglich auf

meine Unkosten zu vertreten, wie denn auch meiner künftigen Gemahlin Einwilligung

hierinne und mit Unterschrift oum Eurukors dieses meines bündigen Usvorsss zu ver¬

schaffen, gegen welchen uns beiderseits kein einzig Recht, noch einig geist- noch weltlich

oder sonstiges Loimlloium oder blxesMon, oder was noch künftig von dergleichen er¬

funden werden möchte, schützen soll. Als treulich sonder Gefährde wissentlich und

wohlverständigt ausgestellt. Mellst, den 9. cknnuurij 1719.

(O. 8.) Ernst Mnlolpb Freiberr von Eberstem.

Zlarie tlninlin« von Eberstein geborne von Dien beim.

Am 8. Juli 1719 bestätigte des Königs, Kurfürsten zc. zc. Friedrich August

von Sachsen Ober-Aufseher der Grafschaft Mansfeld Johann Friedrich von Stammer

auf Rammelburg der Frau Maria Antonetta Karoline von Eberstein geb.

von Dienheim auf ihr Ansuchen Hrn. Christian Marschall von Bieberstein

als „Kurator hier im Lande", nachdem letzterer schon 10 Tage zuvor folgende

Urkunde mit unterschrieben hatte:
Nr. 321.

Nachdem die Hoch- und Hochwohlgeborenen Herren, Herren Ernst Friedrich

des heiligen römischen Reichs Graf von Eberstein, auch Herr Wolf Dietrich, Herr

Karl, Herr Anton Gottlob, Herr August Christian Wilhelm und Herr Wilhelm

allerseits Gebrüder von Eberstein eum Enrntorlo wegen Herr Wilhelms von Eber¬

stein meine hochgeehrteste Herren Schwäger mir auf meines lieben Mannes und mein

bittliches Ansuchen die Freundschaft und Liebe erwiesen, und meine Ehestiftung in

solchen Dermins unterschrieben, daß auf unverhofften Todesfall meines lieben Mannes

Sie mir aus dessen Lehn-Gütern Fünfhundert Gulden Rheinisch jährlich zum Leib¬

gedinge zahlen wollten, nachdem aber ich nebst meinem Herrn Enrnkors verständiget

worden bin, daß mein lieber Mann, Herr Ernst Rudolph von Eberstein, mit seinen

Herren Brüdern einen gewissen Lehnstamm mit keinen Onere beschweret werden sollte,

in Bezahlung der mir gelobten 500 Gulden Rheinisch aber solcher sehr Aravired

würde, indem sein übriges itziges Vermögen nicht wohl hinlänglich, mir die 500 Gulden

Rheinisch abzuwerfen, und ich aber keineSweges gesonnen bin, mein hochgeliebte

Herren Schwägere Gutheit zu mißbrauchen und den eonskikuirtsn Lehnstamm zu be¬

schweren:

So will daher mich hiermit dahin freiwillig erkläret haben, daß ich bei er¬

eignenden Fall aus meines lieben Mannes itzigen Gütern mehr nicht fordern will,

als was dieselben ertragen können, und will ich vor allen Dingen und zuvörderst den

eonskikuirken Lehnstamm abrechnen lassen, will auch die mir unterschriebene Ehe-

Stiftung änderst nicht prockucnren und vor mich nlleAren als auf dasjenige, was

über den mehrbesagten Lehnstamm vorhanden sein wird. Zu Urkund habe ich diese

Erklärung wohlbedächtig und mit Genehmhaltung meines gerichtlich bestätigten Herrn

Enrnt-oris, auch mit Vorbewußt meines lieben Mannes unterschrieben und besiegelt

von mir gestellet. Geschehen Neuhaus, den 28. ckunis 1719.

(l^. 8.) Mri« ^ntounette Onroline von Oberstem gebobrne
van vieolmiin.

(Ii. 8.) Cbristum Mnrsrlmlt vo» Bieberstein, onrnk. noie. der

Frau Ober-Stallmeister von Merskein.

(ib. 8.) Lrnst kulloixlt von Ldorsteill.
30
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Nr. 322. Victor Kürst zu Anstatt konstrmirt des Hver-Stallmeisters K. Hl. v.

Oberstem Keiratstsvertrag am 16. 8ept. 1721.
Von Gottes Gnaden Wir Victor Friedcrich Fürst zu Anhalt, Herzog zn

Sachsen, Engern und Westphalen, Graf zu tlseaiiicu, Herr zu Krrnburg und
Zrrbst :c. Urkunden hiermit. Demnach Uns der Wohlgeborne fürstl. bischöfl. Eich¬
städtische Ober-Stallmeister Ernst Rudolph von Gdcrstriu als Lehnsvasall Uns
gehorsamst ersuchet, daß Wir vorherbeschriebene, zwischen ihm und seiner Eheliebsten,
der Freiin von vikulrsim getroffene Ehe-Uaetu cl. ck. den 9. ckuu. 1719, nachdeme
er die von seinein Vater scl. auf das Gut Ueuhans gemachte Lehenschuld bei dein
herzogl. braunschiveigischeu Geheimten Rath Alllhelm von Wilkenilz ü 2000Thlr.
von ihrem Eingebrachten übernommen und bezahlet, gnädigst eontlrmiren und Unfern
lehnsherrl. Eoussus darüber zu ertheilen gnädigst geruhen möchten, und Wir dann
darbei nichts Bedenkliches befunden: Als eonürminen und bestätigen Wir besagte
Ehe-Buctu in allen Llluusuln und Umretsn hiermit dergestalt, daß darüber stets ge¬
halten und so oft es nvthig die Eoutrulmuten landsfürstl. geschützet werden sollen,
jedoch Uns und männiglich an seinen Rechten ohnschädlich. Urkundlich haben Wir
Uns eigenhändig unterschrieben und Unser fürstl. lumbal wissentlich darunter drücken
lassen. So geschehen Bernburg, den 16. 8cpt. 1721.

(U. 8.) Victor Fürst Zu Aulmlt.

Deren Kinder falle zu Eichstädt geboren):
1. Christian Franz Anton Karl Ludwig, geb. 4. Nov. 1719, f 11. Januar 1797

zu Basel, Dom-Propst des Hochstifts zu Basel, studirte zu Rom bis 1742, in dem
Domstift Basel aufgeschworen 16. Juni 1745. Als die Franzosen das bischöfl.-
basclische Gebiet 1793 in Besitz nahmen, verließ das Domstift seine Residenz in
dem nahen Dorfe Arlesheim und brachte sein Archiv und seinen Kirchenschatz
nach Basel in Sicherheit; auch der Domprobst Franz v. E. verlegte seinen Wohn¬
sitz nach Basel und beschloß daselbst sein Leben. Franz hat sich auch litterarisch be-
thätigt. Die Besorgung seiner in der Grafschaft Maiisfeld habenden Angelegen¬
heiten übertrug er dem Grafen Friedrich v. E. und nach dessen Tode dem Haupt¬
mann Albrecht v. E. in Groß-Leinungen.

2. Maria Anna Theresia Sophia Charlotta Adelheid, geb. 1. Februar 1721, f
15. Mai gj. u.

3. Marin Theresia Wilhelmina Antonetta, geb. 10. März 1722, verm. mit
Joseph Niklas Reich v. Rcichenstein, fürstl. baselsch. Ober-Stallmeister.

4. Maria Glermarn Antonetta, geb 29. April 1723, 's 17. Dez. 1777 zu Arles¬
heim. Ihre Pathen waren Gräfin von Ingelheim, des kaiserl. Kammergerichts-
Präsidenten zu Wetzlar Gemahlin, und Freifrau v. Stein geb. Gräsin v. Kuen-
burg, des Prätors der Stadt Eichstädt Gemahlin.

5. Maria Johanna Maximiliana Franziska, geb. 6. Dez. 1724, si 6. April 1723.
6. Maria Antonetta Karolina Josepha, geb. 22. Mai 1726, si 27. Jan. 1727.
7. Maria Henrietta Josepha Antonetta Johanna geb. 27. Okt. 1727, ff 27. Juli 1728.
8. Maria Antonetta Louisa Johanna, geb. 23. Juni 1729, si 22. Jan. 1730.
9. Franz Ludwig Friedrich Christian Karl Joseph, geb. 13. Sept. 1731, si 25. Okt. 1731.

10. Christian Maximilian Joseph Friedr. Zmveri, geb. 4. März 1733, ff 10. März es. u.

Nr. 323. Schreiben des fnrstbifchöfl. eichstädt. Hberstalttneisters Krnlt Wudokf

Waron von Oberstem an den Grafen ck. <i. Kichstedt 27. Hütt 1727,

die Witte um Äbernastme einer Watstenstell'e öei feiner Kochter Jofepsta
enthaltend.

Hochgeborner Reichsgraf, hochgeehrtester Herr Gesandter. Gw. Hochgeborn
inil diesem zu incommodireii, werden Sie nicht ungnädig nehmen. Gs hat aber
meine Hr., als ich das Vertrauen, daß Sie uns unsere Bitte nicht abschlagen werden.
Bachdem der gütigste Gott meiner Hrau ihre bishero getragene Leibesbürde heute
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früh halb 6 Uhr christmildest entbunden und uns mit einer Tochter beschenket

hat, welche wir dann Morgen g, g. durch das Bad der heil. Taufe der christl.

Airche einzuverleiben willens sind, Gw. Hochgeb. zu einem Tltttfpathen auszu-

bitten. welcher Hoffnung, daß chie es uns nicht abschlagen werden, wir dann

auch den hohw. Hrn. 00N Dienheim Dero Stelle zu vertreten ersuchen und den

Namen Josrpho beilegen lassen werden. U)ormit dann mich nebst m. Fr. (so

sich gehorsamst empfiehlt) und das kleine Pathchen zu beständigen Gnaden gehor¬

samst enipfehlen und mit aller vonm-ulion zeitlebens beharre Gw. Hochgeb. Meines

Herrn hochgeehrten Herrn Gesandten unterth. gehorsamster Diener.

Original im Hauptstaatsarchiv zu Dresden. 6. I)'LbkI'8keill.

Nr. 324. Auszug aus dem 1787 öegonnencn Hehofen'schen Kirchenbuchs.

s. 36. 1797, l s. Januar f zu Basel Christion Frans Anton Korl

Freiherr v. Gberstein, Doinprobst des Hochstifts zu Basel. Gr war geboren im

Gctober (7(9, alt also 77 Jahr ^ Monat.

Herr I>r. 1. 8ieber zu Basel hat die Güte gehabt, mir über den Dompropst

Franz v. Eberstein unterm 27. Dez. 1878 Folgendes mitzutheilen:

„Als die Franzosen das bischöflisch-baselische Gebiet 1793 in Besitz nahmen,

verließ das Domstift seine Residenz in dem nahen Dorfe Arlesheim und brachte

— ein bemerkenswerthes lAetnm — sein Archiv und seinen Kirchenschatz nach Basel

in Sicherheit, als in dieselbe Stadt, die 1529 sich vom Bischof losgesagt und pro¬

testantisch geworden war. Es scheint, daß der Dompropst Limn? Aulon kein Bedenken

trug, seinen Wohnsitz nach Basel zu verlegen, und daß er sogar hier sein Leben

beschloß. Derselbe ist übrigens hier keineswegs vergessen; er scheint sich auch literarisch

bethätigt zu haben. In den neuen Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel,

3. Abthlg. (Lasel 1816) von Markus Lutz werden S. 174 ff. die Schicksale des

Baslerischen Stift-Kapitels erzählt, und zwar beruft sich der Verfasser auf die

„lateinische Urschrift des sei. Dompropst Lran? Freiherrn von lüderstein".

Ob ein solches lateinisches Nanusoript in hiesigen Bibliotheken vorhanden ist, vermag

ich noch nicht mit Bestimmtheit zu sagen; meine bisherigen Nachforschungen waren bis

jetzt ohne Erfolg. Dagegen habe ich in einem handschriftlichen Sammelbande, der aus

dem Nachlaß des erwähnten Markus Lutz stammt, ein Schriftstück gefunden, das

folgenden Titel hat: „Aeln Loelosias lZasilionsls, ick est Eonstitutionss szmockalss

nlinogug.« orckinntionss guns in lüpiseopi lZasilisnsis Avebivo lUannseriptao asssr-

vaiur vol tg'pis eckitus sunt. Eollootionoin nckornavit tckirist. Irnneismis (Alwins

ab Lbersteiu oinsckoin ooolssin« eanonieus Anno ckoinini 1766." Eirea 45 Folioseiten.

Im gleichen Bande stehen „Nompli lZasilisusis siusckemgus enpituli iata.."

4 Folioseiten, auf Wunsch des Bibliothekars von 3t. lZlnsii im Schwarzwald im I. 1761

niedergeschrieben, jedoch ohne Namen des Verfassers. Vielleicht ist dieser Aufsatz von

Lutz für seine Geschichte des Basler Domstifts benutzt worden."

Der Dompropst Franz v. E. zu Arlesheim schrieb 16. Aug. 1782 seinem Vetter

Karl Theodor v. Eberstein (nachmal. Minister):
Im Jahre ;?SH und sodann anch im Jahre t?ss wurden mir von der kursächsischen Ritter¬

schaft über den alten Adel, Ritter- und Stiftmäßigkeit der von Werther und meiner übrigen
Ahnengeschlechter ein Attestatum gegeben. Euer Hochwohlgeboren haben auch von dem letztern,
als welches in der besten Form ist, eine Abschrift in Händen. In beiden ist das von Wertherische
Wappen so wie es sich in unserem Stammbaum vorfindet oben angesetzt, nämlich einen grauen
Wolf znm Aussatz oder Helmzierde habende. Mit eben diesem Wappen ist schon wenigstens vor
so Jahren mein seliger Hr. Vater für neuaufzunehmende Domherrn bei dem hohen Domstift
Eichstädt als Adjurant zugelassen worden, und also bin auch ich selbsten bei dem Höchen Dom-
stift-Stasfel aufgeschworen worden. Der berühmte Johann Siebmacher in seiner s. Ausgabe von
;sos schildert das v. Wertherische Wappen auch mit einem grauen Wolf, und seine Beschreibung
davon lautet wie folgt: „Das erste Feld gelb (etliche haben es weiß), der Low darin roth; das

30*



— 468 —

zweite Feld schwarz, der Ast samt den Blättern darin gelb. Aus dem Helm ein gelbe Aron, der
Wolf in seiner Färb mit einer gelben Aron. Die Felder darauf roch, gelb und schwarz, die
Helindecken desgleichen." Dieser Beschreibung kommt nun unser Wappen vollkommen bei, nur
daß aus versehen des Malers das Schwarze sich nicht deutlich genug in der Helmdecke findet. Gs
wäre also allerdings nicht wohl zu begreifen, wie das v. Werthcrische Wappen bei dem Höchen
Deutschen Vrden einen schwarzen Wolf ohne Vhren, in den Wappcnbüchern der kursächsischen
Ritterschaft gar einen schwarzen Bären mit einem Halsband zum Aufsatz und Helmzierdc haben
sollte, wenn nicht aus der Geschichte bekannt wäre, daß öfters und zumalen zur Zeit der Ritter¬
spiele sich verschiedene Äste der nämlichen Geschlechter durch Helmzierden und Helmdecken unter¬
schieden hätten; wie ich dann selbsten hie zu Lande Familien kenne, so alle ihr uraltes Wappen
gleich, ihre Zierden aber sehr verschieden haben. Ls ist also zu vermuthcu, daß man bei weiterem
Rachsuchen wohl auch die v. Werther mit dem grauen Wolf vorfinden werde. Bei welchem allen
zu merken, daß die v. Werther, so wir führen, aus dem Hause Beichlingen sind.

Karl Freiherr von Oberstem,
fürstl. nassau-dillenb. Vber-^ägermeister und Inhaber des St. Hubertus-Grdens,

Stifter ller uorlr blübemlm ZMenburger Irunclu',

geb. 25. und get. 30. Nov. 1687 auf dem Schlosse Neuhaus, ff 3. Nov. 1725 zu

Dillenburg (des 1717 ff Christian Ludwig v. Eberstein und der Eleonore Sophie geb.

v. Werthern 6r Sohn), vcrm. I> im Mai 1713 mit Alane Alariniilianc (f 17. Nov.

1720 zu Dillenburg), der einzigen Schwester des fürstl. nassau-dillenb. Ober-Stall¬

meisters Johann Karl Friedrich v. Büring (ff 15. Jan. 1720); II) im Nov. 1721

mit Wilhelmine Charlotte Philippine (geb. 15. Okt. 1690 zu Frickhofen, wiederverm.

in 2r Ehe mit dem kurmainz. Kammerherrn und Obersten Philipp Ludwig Gottfried

Freiherrn v. Guttenberg sf vor 1759); sie ließ ihre Kinder 1r Ehe in der kathol.

Kirche erziehen), des Heinrich Ernst v. Quernheim auf Langendernbach und der Agathe

Margarethe geb. v. Seelbach zu Zeppenfeld jüngste Tochter.Dessen Kinder: u) 1r Ehe:
1. Johannette Eharlotta Sophia (bis 1727 Johannetta gerufen), geb. 22. Mai 1714

zu Dillenburg, nach ihres Vaters Tode bis 1727 bei ihrer Großmutter in den

Eichen, dann im Kloster zu Mainz und von 1730 an bei dem Grafen E. F. v. E.

in Groß-Leinungen, war 1772 sehr augenleidend, ff 30. Dez. 1783 zu Groß-

Leinungen, beiges, in Rötha 3. Januar 1784.

2. Amalia Henrietta Elisabeth«, geb. 8. März 1717 zu Dillenburg, verm. mit dem

k. pr. Major und nassau-oran. Landdrosten Andreas Jakob v. Außem.

3. Wilhelm Karl, geb. 29. April 1718 zu Dillenburg, ff 6. Dez. es. u. ebendas.4 Johann Karl Friedrich, Stifter des noch klühenden Tilstter Zweiges.
5. Friederika Christian« Sophia Charlotta, geb. 19. Juni 1720 zu Dillenburg, von

1727—1771 bei ihren Verwandten in Harzgerode, dann in Groß-Leinungen, wo sie

7. März 1800 in ihrem 79. Jahre starb.

— b) 2r Ehe: 6. Wilhelm, 22. Sept. 1722 zu Dillenburg, ff 28. Mai 1724 ebend.

7. Dorothea Agatha Henrietta, geb. 3. Dez. 1723 zu Dillenburg, verm. 1744 mit

Karl Frhrn. v. Wendt zu Wiedenbrück und Papenhausen (geb. 15. Okt. 1715,

ff 1763), Rittmeister a. D. und gräfl. lippe-detm. Landrath und Drost zu Vormholz.

8 Karl Christian, Stifter des 188k erloschenen Mannheimer Zweiges.

9. Kndwig Ernst Karl, geb. 19. Nov. 1725 zu Dillenburg, 25. es. getauft, ff 8. Dez.

1773 zu Klein-Scharlack bei Königsberg in Pr., als er gerade im Begriff war,

sich zum zweiten Male zu verheirathen; trat 1773 seinem Bruder I. Karl Fr. sein

auf Horla habendes Mit-Rückkaufsrecht ab (H. N. 248); Mitbesitzer der Reichs¬

rittergüter Zeppenfeld und Langen-Dernbach, trat im Mai 1742 in die k.

preuß. Armee, wird 28. Nov. 1745 Sec.-Lieut. und 1754 Prem.-Lieut. bei dem Jnf.-

Reg. Dohna in Königsberg in Pr., verm. mit Anna Barbara geb. Fischer (ff 1772).
Tochter: Friederike Wilhelmine, geb. 7. Nov. 1761.
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